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und des Weher. Wol. Gmetiungsverems.

Kinsiedeln, Ick. Februar 19tt3 ê kjlv. 7. 10. Jahrgang.
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Die H H. Scminardirettore» F. Zê. Kunz. Hitzllrch, Luzerne H. Baumgarlner. Zug; On I Stößel.
Rickenbach. Schwhz; H. H. Leo Benz. Pfarrer. Berg, Kt. St. Gallen, und El. f^rei zum Storchen.
Einsiedeln. — Einsendungen und Inserate sind an letzteren, als den (5 h e s - R e d a k t o r.

zu richten.

Abonnement:
Erscheint znörhentlieh einmal und kostet jährlich für Vereinsmitgliedcr 4 Fr.,

iür Lehramtskandidaten s Fr., stir Nichtmitgliedcr 5 Fr. Bestellungen bei den Verlegern;
Eberle «L Nickenbach. Verlagshandlung. Einsiedeln.

«AO Mensrhenglauve ^ Gottesglauve. M»
tzinwand: Auf Menschenglauben sind wir freilich angewiesen; aber

nir können uns auch die entsprechende Bürgschaft für die Glaubwürdigkeit der
Aussage verschaffen. Aber wie soll ich mir eine solche Bürgschaft für eine
sogenannte göttliche Offenbarung verschaffen? Ich habe Gott nie ge>

sehen, nie gehört; zu mir hat er nicht gesprochen.

Antwort: Aber Gott hat zu andern gesprochen und läßt es Ihnen durch
die anderen, durch seine Organe, sagen, lieber die Tatsache der Offen-
da run g aber und die unverfälschte Mitteilung des Geoffenbarten durch die

von Gott beglaubigten Organe können Sie volle Gewißveit erlangen. Das ist
gerade der Zweck jener Wissenschaft, die man Apologetik nennt, die sich nicht
auf Glaubenswahrheiten, fondern auf logische und historische Wahrheiten stützt
und die Tatsache der Offenbarung, sowie die Glaubwürdigkeit der von Gott
bestimmten Offenbarungsorgane, der Kirche besondere, mit der Vernunft
beweist. Daraus folgt, dann: „Wer die Kirche nicht hört, der sei dir wie ein

Heide und ein öffentlicher — Sünder."
Daß nun Gott nicht persönlich zu Ihnen gesprochen hat, kann

Ihnen nicht sehr ausfallen, da Sie ja wahrscheinlich auch die Erfahrung machen,
das; Ihr König oder Landesfriist die neuen Landesgesetze Ihnen nicht persönlich
mitteilt und doch entschieden verlangt, daß Sie dieselben befolgen. Er hat eben
seine Behörden, durch die er zu den Untertanen spricht. Es wäre etwas zu viel
der Naivität, wenn ein Untertan bei einer Gesetzesübertretung sich entschuldigen
wollte: Der König hat mir persönlich von diesem Gesetze nichts gesagt.

(Aus „Schutz- und Trutz was sen" bei Butzon und Berà in Kcvelaer.)
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